
rakter solcher Akte bekräftigen, die Staaten zum Erlaß 
entsprechender Strafnormen und zu einer universellen 
Strafverfolgung verpflichten, führen nicht dazu, daß diese 
Akte aufhören, Kriegsverbrechen zu sein. Im Gegenteil, 
sie dienen einer koordinierten und umfassenden Ächtung 
und Verfolgung dieser Kriegsverbrechen. Man kann das 
humanitäre Völkerrecht nicht weiterentwickeln und stär
ken, ohne eine wirksame Verfolgung und Bestrafung der 
Kriegsverbrechen zu organisieren, durch die es verletzt 
und u. U. in seiner Existenz in Frage gestellt wird. Völlig 
zu Recht beginnt der Kommentar des IKRK zu den Genfer 
Konventionen das Kapitel „Strafsanktionen“ mit dem lapi
daren Satz: „Die Genfer Konventionen sind ein Teil des
sen, was man im allgemeinen Gesetze und Gebräuche des 
Krieges nennt, deren Verletzung gemeinhin Kriegsver
brechen genannt wird.“/44/ Soweit sich das auf die „schwe
ren Verletzungen“ bezieht, ist es nunmehr im Art. 74 Abs. 5 
ausdrücklich gesagt.
In dem Vorschlag des IKRK, der auf die Expertenberatun
gen von 1974 zurückgeht, gab es als ersten Tatbestand die 
Anwendung von verbotenen Mitteln und Methoden des 
Kampfes. Die sozialistischen Staaten unterstützten diesen 
Vorschlag und hatten in ihren Arbeitspapieren eine ent
sprechende Variante. Auch in ursprünglichen Arbeitsent
würfen Norwegens und noch in dem Ausgangspapier der 
Arbeitsgruppe findet sich ein solcher Tatbestand./45/ Je
doch war der Widerstand insbesondere der USA und Groß
britanniens gegen eine solche Bestimmung so stark, daß 
sie schließlich fallengelassen wurde, um eine einmütige 
Annahme des Art. 74 zu ermöglichen. Das Hauptargument 
bestand darin, daß eine abstrakte Verweisung auf ver
botene Kampfmittel für eine Strafbestimmung nicht ge
nügend präzise sei, weil die Auffassungen darüber, was 
verbotene Kampfmittel sind, sehr unterschiedlich seien. 
In der abschließenden Kommissionssitzung wurde diese 
Problematik jedoch vom Vertreter der Philippinen wieder 
aufgegrifien./46/ Er versuchte diesen Tatbestand zu kon
kretisieren und schlug, unterstützt von Pakistan und vie
len anderen Staaten vor, dem Abs. 3 des Art. 74 einen Buch
staben g) hinzuzufügen, in dem als „schwere Verletzung“ 
definiert wird: „die Anwendung von Waffen, die durch 
das Kriegsrecht verboten sind, wie erstickende, giftige oder 
andere Gase sowie ähnliche Flüssigkeiten, Stoffe oder Ver
fahren, Dum-Dum Geschosse und solche Waffen, die tra
ditionelle Prinzipien des Völkerrechts und humanitäre 
Regeln verletzen, wie biologische Waffen, Spreng- und 
Splitterwaffen“. Der Vorschlag wurde von den USA, Groß
britannien, Frankreich und anderen Westmächten entschie
den zurückgewiesen./47/ Er konnte in diesem Stadium der 
Verhandlungen praktisch nicht mehr beraten werden. Man 
einigte sich deshalb, nicht über ihn abzustimmen und ihn 
bis zur nächsten Sitzung zurückzustellen. Es ist anzuneh
men, daß entweder als Ergänzung zu Abs. 3 des Art. 74 
oder als besonderer Artikel das Problem der Anwendung 
verbotener Waffen erneut diskutiert wird.

Unterlassungshandlungen und höherer Befehl
Die Strafbestimmungen des Ergänzungsprotokolls be
schränken sich nicht darauf, „schwere Verletzungen“ zu 
definieren. Sie versuchen auch, das System der Strafsank
tionen in den Genfer Konventionen selbst zu ergänzen.
So regelt Art. 76, daß sich die Verpflichtung der Vertrags
partner zur Verfolgung von schweren und anderen Ver
letzungen auch auf Unterlassungshandlungen bezieht, 
wenn eine Pflicht zum Handeln bestand. Abs. 2 zeigt, wel
che Bedeutung dieser Regel im Hinblick auf die Verant
wortlichkeit der Offiziere zukommt. Dort heißt es: „Die 
Tatsache, daß eine Verletzung der Konventionen oder des 
Protokolls von einem Untergebenen begangen wurde, be-
/44/ Einleitung zu Art. 49 der I. Konvention.
/45/ Vgl. CDDH/I/GT 90, CDDH/I/GT 102, 1 Annex A.
/46/ Vgl. CDDH/I/332 para 71.
/47/ Vgl. CDDH/I/SR. 60. - § 93 StGB der DDR nennt bekanntlich 
als ersten Tatbestand unter den Kriegsverbrechen den völker
rechtswidrigen Einsatz verbotener Kampfmittel.

freit seine Vorgesetzten nicht von strafrechtlicher oder 
ggf. disziplinarischer Verantwortlichkeit, wenn sie wußten 
oder Informationen hatten, die sie unter den gegebenen 
Umständen in den Stand gesetzt hätten zu schlußfolgern, 
daß er eine solche Verletzung begeht oder begehen würde, 
und wenn sie nicht alle in ihrer Macht stehenden Maß
nahmen ergriffen haben, eine solche Verletzung zu ver
hindern oder zu bestrafen.“ /48/ Anstelle der üblichen 
Wendung „wenn sie hätten wissen müssen“ wurde die 
Formulierung gewählt „wenn sie Informationen hatten, die 
sie unter den gegebenen Umständen in den Stand gesetzt 
hätten zu schlußfolgern“, weil damit ein objektives Krite
rium eingeführt wird.
Artikel 76 ist zweifellos eine wichtige Ergänzung der Gen
fer Konventionen. Diese haben zwar immer die Begehung 
einer Verletzung und den Befehl zur Begehung einer Ver
letzung gleichbehandelt Sie enthielten jedoch keine aus
drückliche Regelung in bezug auf Unterlassungshandlun
gen. Angesichts der strengen Abgrenzung militärischer 
Verantwortungsbereiche und der strengen militärischen 
Disziplin ist eine solche Regel sicher nützlich — zumal das 
nationale Strafrecht keineswegs überall das Handeln als 
positives Tun oder Unterlassen definiert./49/
Noch nicht beraten wurde Art. 77, der eine Berufung auf 
höheren Befehl als Schuldausschließungsgrund ausschließt. 
Der Entwurf stützt sich im wesentlichen auf Art. 8 des 
Nürnberger Statuts für den Internationalen Militärgerichts
hot Insoweit er davon abweicht, ist es problematisch, und 
es wurden bereits Bedenken von verschiedener Seite ange
meldet. Die sozialistischen Staaten haben sich ausdrücklich 
für eine solche Formulierung des Art. 77 ausgesprochen, 
die mit dem Nürnberger Statut übereinstimmt./50/
Eine weitere Ergänzung der Konventionen wird in Art. 78 
im Hinblick auf die Auslieferungsverpflichtung bei „schwe
ren Verletzungen“ ins Auge gefaßt. Bei den ersten Be
ratungen in Genf waren die Auffassungen jedoch sehr 
unterschiedlich./51/ Der oben erwähnte Ergänzungsantrag 
der sozialistischen Staaten sieht vor, daß Kriegsverbrecher 
grundsätzlich an die Länder ausgeliefert werden sollen, 
in denen sie ihre Kriegsverbrechen begangen haben./52/ 
Dieser Vorschlag kann — für den Fall, daß keine spezielle 
Auslieferungsregel in das Protokoll aufgenommen wird — 
auch als Teil des Art. 79 über Rechtshilfe in Strafsachen 
behandelt werden. .
Die Konferenz hat ihre Arbeit noch nicht beendet. Auch 
im Bereich der Strafsanktionen sind noch manche Fragen 
offen. Es ist deshalb zu früh, eine allgemeine Einschätzung 
zu geben. Immerhin aber läßt sich schon jetzt deutlich er
kennen, daß wir auch in diesem Bereich eine wesentliche 
Ergänzung des Systems der Genfer Konventionen erwarten 
können, da die große Mehrheit der Staaten entschlossen ist, 
auch die begrenzten Möglichkeiten des humanitären Völ
kerrechts im Kampf gegen die Methoden der imperialisti
schen Kriegführung zu nutzen.
/48/ Vgl. CDDH/I/332 para 82/83.
/49/ So jedoch ausdrücklich § 1 StGB der DDR.
/50/Vgl. z. B. CDDH/I/SR. 43 p. 12, 15; SR. 52 p. 6; vgl. den austra- 
Uschen Vorschlag CDDH/I/255 sowie CDDH/I/SR. 51 p. 8, 17.
/51/ Vgl. die Debatte in CDDH/I/SR. 53.
/52/ Vgl. Fußnote 16.
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